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Anstoss: Motion Kohler

> (GR.20.337) Motion "betreffend Schaffung der gesetzlichen Grundlage 

für die ambulante Kinder- und Jugendhilfe"

> Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für die ambulante Kinder- und Jugendhilfe 

> Vereinheitlichung der Organisation, der Leistungen und der Finanzierung der Hilfen 

für Kinder und Jugendliche 

> Regierungsrat: Ablehnung und Entgegennahme als Postulat

> Der Regierungsrat unterstützt das Anliegen, Fehlanreize, insbesondere 
finanzieller Art, zu vermeiden und die Abstimmung zwischen 
verschiedenen Angeboten zu erleichtern."
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Anstoss: Projekt Kinder-Jugendhilfe (BSV)

4



DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT

Kernpunkt: Wohl der Kinder und Jugendlichen
Behördliche Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen, insbesondere 

Beistandschaften, werden erst dann verfügt, wenn die eigene Vorsorge, die 

gesetzlichen Vertretungsrechte von Angehörigen oder die vorgelagerten Dienste 

(wie Mütter-/Väterberatung, Kinder- und Jugendberatung, Schulsozialarbeit, 

persönliche Sozialhilfe nach Sozialhilfegesetz, freiwillige Einkommens- und 

Vermögensverwaltung, Treuhanddienste der Pro-Werke oder andere freiwillige 

Beratungsstellen) den schutzbedürftigen Kindern und ihren Eltern sowie den 

erwachsenen Personen nicht ausreichende Hilfe oder Unterstützung bieten 

können. Mit dem Bereitstellen oder Unterstützen dieser vorgelagerten Angebote 

durch Kanton und Gemeinden können Berufsbeistandschaften massgeblich 

entlastet werden.

(KOKES-Empfehlungen Beistandschaften, 2021)
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Kernpunkt: Kosten
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Kernpunkt: auf Bewährtem aufbauen
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Kernpunkt: auf Bewährtem aufbauen
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Kernpunkt: Regionale Bündelung
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Finanzierung und Steuerung
> Kernleistungen der Gemeinden: 

Gesetzliche Verpflichtung, kantonale Qualitätsstandards, Mitfinanzierung 

Kanton (pauschal oder pro Leistungseinheit)

> Ergänzende Leistungen der Gemeinden:

Empfehlung oder Verpflichtung, Anstossfinanzierung

> Kantonale Beratungsleistungen:

Gesetzliche Grundlage, Angebot durch Kanton oder vom Kanton 

beauftragten Leistungserbringer

> Ergänzende Hilfen:

Gesetzliche Grundlage, Angebot durch vom Kanton beauftrage 

Leistungserbringer

> Fallkoordination:

Verpflichtende, im Einzelfall flexible Lösung

11



DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT

Perspektive: Planung
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Ziel Ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an 

Kernleistungen der niederschwelligen Kinder- und Jugendhilfe sowie 

die Koordination der Massnahmen im Einzelfall wie auch des 

Gesamtsystems sind flächendeckend sichergestellt.

2023-2025 Erarbeitung des Entwurfs der gesetzlichen Regelungen 

2026 Anhörung

2026/27 Parlamentarischer Prozess und Entscheid über gesetzliche Anpassungen

2027 Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen

1. August 2028 Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen und anschliessend Umsetzung
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